
Teilnahmebedingungen

Dies sind die Teilnahmebedingungen für den
Sondelfinger Herbstbiathlon

Mit dem Empfang der Startnummer und dem Entrichten der Startgebühr erklärt der/die 
Teilnehmer/in, dass ihm/ihr seitens des Veranstalters eine medizinische Voruntersuchung 
zur Abklärung eventueller gesundheitlicher Risiken ausdrücklich empfohlen wurde. Mit der 
Unterschrift erklärt jede(r) Teilnehmer/in, dass gegen die eigene Teilnahme keine 
gesundheitlichen Bedenken bestehen.

Für den Fall der Teilnahme an der Veranstaltung erkennt der/die Teilnehmer/in den 
Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeglicher Art an.

Der/die Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass die in der Anmeldung genannten 
Daten maschinell gespeichert werden und sie in der Teilnehmerliste im Internet 
veröffentlicht werden dürfen. Die von ihm/ihr im Zusammenhang mit der Teilnahme 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews dürfen vom Veranstalter ohne 
Vergütungsansprüche seitens des/der Teilnehmers/in genutzt werden.

Der Veranstalter behält sich Änderungen der Ausschreibung oder die Absage der 
Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Auflagen vor. Geleistete 
Anmeldegebühren werden im Fall der Absage zurückerstattet, auf weiter gehende 
Ansprüche verzichtet der/die AthletIn ausdrücklich und unwiderruflich.

Sollte die Veranstaltung auf Grund von höherer Gewalt nicht durchführbar sein, behält sich
der Veranstalter vor, die Außen-Disziplinen abzusagen.

Zum Abschluss einer erfolgreichen Anmeldung gehört auch der Eingang der kompletten 
Teilnahmegebühr (ggf. inkl. Zusatzoptionen) auf dem angegebenen Konto. Dies gilt 
insbesondere um die günstigere Anmeldegebühr in Anspruch nehmen zu können. 
Teilnehmer, die Ihre Anmeldung erst nach dem Stichtag (steht auf Webseite) abschließen 
müssen auf jeden Fall die höhere Teilnahmegebühr bezahlen. Bei Nichtteilnahme 
verzichtet der/die TeilnehmerIn ausdrücklich und unwiderruflich auf seinen 
Rückerstattungsanspruch.

Bei der Anmeldung von Minderjährigen muss ggf. auf Verlangen eine 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorgezeigt werden können.


